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auf die leitenden Beamten der Gemeinden,
Kreise und sonstigen Körperschaften, von den
Richtern ganz zu schweigen. Dasselbe trifft
aber auch noch lange nicht auf alle Beamten
der Ministerialinstanz zu!
„Ihre Tätigkeit ist überwiegend gestalten¬
der Natur, womit ihnen eine Verantwortung
übertragen ist, die erheblich über dem Rah¬
men dessen liegt, was von entsprechenden
Beamten der nachgeordneten Dienststellen
verlangt wird“.
Dazu ist zu sagen, daß auch die Tätigkeit

von so vielen anderen Beamten der sogenann¬
ten „nachgeordneten“ Dienststellen {wir sind
allerdings nicht der Meinung, daß Selbstver¬
waltungskörperschaften nachgeordnete Dienst¬
stellen sind!) gestaltender Natur ist. Allerdings
kann man geteilter Meinung sein, was unter
„gestaltender Natur“ zu verstehen ist. Streng
genommen dürfte man unter gestaltender Tä¬tigkeit nur die Ministerialarbeit im wahrsten
Sinne des Wortes, also die vorbereitende Ge¬
setzgebungstätigkeit, verstehen, nicht aber die
Verwaltungstätigkeit. Wir gehen nicht fehl,
wenn wir behaupten, daß bei den Ministerien
die Verwaltungstätigkeit einen viel größeren
Raum einnimmt, als die reine Ministeriah
aibeit. Das ist allein darauf zurückzufüliren,
daß durch die Autonomie des Saarlandes die
Mitte-Instanz weggefallen ist. Der Personen¬
kreis, dem also eine ausgesprochene Ministe¬
rialzulage zustehen würde, wäre sehr sehr
klein. Im übrigen sollte man sich davor hü¬
ten, Leistungsvergleiche zwischen den verschie¬
denen Verwaltungszweigen anzustellen, denn
sie könnten leicht ins Gegenteil Umschlagen.
„Ihre Tätigkeit bringt es mit sich, daß sic
sich weniger auf die Dienststunden beschrän¬
ken können, ihrem Minister immer zur Ver¬
fügung stehen und häufig als dessen Be¬
auftragte an Beratungen in Kommissionen,
Ausschüssen u. ä entscheidend teilnehmen“.
Es gibt bestimmt genauso viele Beamten

und Angestellten der „nachgeordneten“ Ver¬
waltungen, die über die Dienststunden hin¬
aus arbeiten müssen und vielleicht noch mehr
Beamte außerhalb der Ministerien, die nachder offiziellen Dienstzeit an Kommissionssit¬
zungen teilnehmen müssen. Der Personen¬
kreis, der nach der Dienstzeit den Ministern
noch zur Verfügung stehen muß. dürfte wahr¬
scheinlich auch sehr klein sein.
„Die Zugehörigkeit zu dem Ministerium
erfordert einen gewissen Mehraufwand für
Bekleidung und ähnliche Ausgaben in Ver¬bindung mit dem Dienst“.
Diese Begründung glaubt wohl niemand im

ganzen Saarland. Die Beamten bei einem
Landratsamt, einer Stadtverwaltung, der LVA,die Richter usw. müssen bestimmt genauso
gut angezogen sein wie die Herren Regie-
rungsräfce, Die Ausgaben der Stenotypistin
eines Ministers für Bekleidung, Friseur, Kos¬metik sind bestimmt nicht höher, als die einerStenotypistin eines Landrats, Bürgermeisters
usw. Diese Beispiele könnten ins Unendliche
fortgesetzt werden.
„Ein gewisser materieller Anreiz muß für
eine Beschäftigung bei der Zentralbehörde
gegeben sein, da sonst, wie die Erfahrung
zeigt, gute Kräfte von nachgeordneten
Dienststellen nicht zu gewinnen sind“.Wir sind nicht der Meinung, daß die Tätig¬keit bei dem Ministerium allgemein höher zubewerten ist, als die Tätigkeit bei anderenVerwaltungen, deshalb darf der gewisse mate¬rielle Anreiz nicht für die Beschäftigung beider Zentralbehörde an und für sich gegeben

sein. Dazu ist ein Anreiz nicht notwendig.
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Verschmelzung
zweier Gewerkschaftsverbände in den USA
Zwei Verbände des Transportwesens „TheTrausport Workers’ Union of America“ und„The United Railroad Workers’ of America“,

beide dem Gewerksdiaftsbund CIO angehö¬
rend, haben ihre Verschmelzung beschlossen.Beide Verbände zusammen verfügen über eineMitgliedschaft von über 150 000.

Holländischer Gewerkschattsbund bricht mit
den christlichen Gewerkschaften

Der Vorstand de« holländischen Gewerk¬
schaftsbundes NW beschloß, sich von dem
Landesgewerkschaftsrat zurückzuziehen, in
welchem er mit den katholischen und prote¬
stantischen Gewerkschaften zusammenarbeitete.Der Beschluß war die Antwort auf eine kürz-lidie Drohung der katholischen Bischöfe, wel¬
che den NW als sozialistische und heidnische
Organisation bezekhneten und mit religiösen
Strafmaßnahmen die katholischen Arbeiter be¬drohten, die nicht aus dem NW austreten.In der Botschaft der Bischöfe wurde sogar
das Lesen von Gewerkschaftszeitungen und
das Anhören gewerkschaftlicher Rundfunk¬
sendungen verboten. Da der protestantische
Gewerkschaftsbund die Aktion der katholi¬
sche'!! Bischöfe unterstützte, mußte der NW7

Wenn man statt dessen sagen würde, daß manfür die qualifizierteste Ministerarbeit, näm¬
lich für die Ausarbeitung von Gesetzen und
Verordnungen, nur die qualifiziertesten Leute
aus dem ganzen Land gebrauchen könnte
und daß man dafür eine besondere Zulage
schaffen müßte, könnten wir es verstehen.
Das wäre nämlich dann die „Ministerialzu¬
lage“ im wahrsten Sinne des Wortes, die tat¬
sächlich begründet wäre und gegen die kein
vernünftiger Mensch Einspruch einlegen könn¬
te. Der Personenkreis wäre allerdings ein sehr
sehr kleiner und wäre auch nicht auf bestimmte
Besoldungsgruppen beschränkt. Anders kann
eine „Ministerialzulage“ nicht verstanden
werden. Wahrscheinlich hat das unsere Regie¬
rung auch eingesehen und hat deshalb das
Wort „Ministerialzulage“ garnicht gebraucht.
Wenn auch eine „Ministerialzulage“ (so wie
das vorher erläutert worden ist) begründet
wäre, so müssen wir doch ganz klar und ein¬
deutig feststellen, daß eine „besondere Auf¬
wandsentschädigung“ nur für die Ministerial-
bediensteten nicht begründet ist, weil näm¬
lich der Aufwand der Ministerialbediensteten
nicht höher ist, als der Aufwand aller übrigen
Bediensteten des öffentlichen Dienstes.
Wir glauben und hoffen, daß alle oder aber

mindestens die Mehrheit der Ministerialbe-
diensteten uns recht geben werden. Wir er¬
warten absolut nicht, daß diese Kolleginnen
und Kollegen auf die Zulage verzichten. Wir
erwarten aber von ihnen, daß sie einsehen,
daß sie den übrigen Bediensteten des öffent¬
lichen Dienstes ebenfalls zusteht.
Die bitteren Erfahrungen der letzten Jahre

lassen Zweifel aufkommen, ob nicht die Re¬
gierung oder aber eine Anzahl maßgebender
höherer Ministerialbeamten diese besondere
Aufwandsentschädigung für die Bediensteten
der obersten Landesverwaltung deshalb ein¬
geführt bzw. befürwortet haben, um die Ein¬

in ihr eine Verletzung der „Achtung für die
Grundsätze und Unabhängigkeit eines Jeden“,die in der Satzung des Gewerkschaftsrates
festgelegt ist, sehen und sich aus der Gewerk¬
schaftszentrale zurückziehen.

Die Woc\enorbei|jieit in der
deutschen Industrie

Das Wirtschaftswissenschaftliche Institut desDGB hat eine Aufrechnung der Wochen-
jarbeitszeit in der deutschen Industrie —

einschl. Überstunden — vorgenommen. Ausihr ergibt sich, daß diese von 39,5 im Jahres¬
durchschnitt 1946 auf 47,9 im Jahresdurch¬
schnitt des Vorjahres gestiegen ist. Die „VWI-Mitteilungen“ stellen fest: „Die wöchentliche
Arbeitszeit in Westdeutschland ist die höchste
unter den führenden westlichen Industrie¬
ländern“.

Forderungen der öicenfiiehen Angestellten
von Madagaskar

An erster Stelle einer Liste von Forderun¬
gen, die die Gewerkschaft der öffentlichen^ *
Angestellten von Madagaskar der französischen r
Verwaltung unterbreitet hat, stellt die Forde¬
rung nach gesetzlicher Gleichstellung mada¬
gassischer und französischer Angestellter hin¬
sichtlich der Arbeits- und Anstellungsbeding-

lieifc aller Bediensteten des öffentlichen Dienstes
zu stören und bei den Ministerialbediensteten
den Eindruck zu erwecken, daß sie die Ge¬
werkschaften ja g-arnicht nötig hätten. Würden
sich unsere Zweifel bewahrheiten, dann hätte
die Regierung der Demokratie einen schlech¬
ten Dienst erwiesen.
Eine nähere Begründung dafür wollen wir

mis heute ersparen.
Die Regierung glaubte, den Arbeitsfrieden

innerhalb der Ministerien dadurch zu retten, daß
sie die Aufwandsentschädigung an alle Ministe¬
rialbediensteten zahlt. Sie hat jedenfalls nur
an die Ministerien selbst gedacht, aber nicht
an die übergroße Mehrheit der übrigen Be¬
diensteten des öffentlichen Dienstes. Der Ar^4l>|beitsfrieden im Öffentlichen Dienst ist ganz
empfindlich gestört worden. Man kann nicht
jahrelang dem Landtag, den Stadt- und Ge*
meinderälen und auch den Berufsorganisatio¬
nen des öffentlichen Dienstes vormachen, daß
alle im Öffentlichen Dienst Beschäftigten
gleichmäßig behandelt werden müssen, jahre¬
lang die Personalpolitik des gesamten öffent¬
lichen Dienstes von einer Stelle aus bestim¬
men und letzten Endes doch die eigenen Be¬
diensteten anders behandelt, als die übergroße
Mehrheit der übrigen Beschäftigten des öffent¬
lichen Dienstes. Entweder werden alle Beam¬
ten, Angestellten und Arbeiter des gesamten
Öffentlichen Dienstes gleich behandelt oder
aber das Selbstverwullungsrecht der Gemein¬
den und auch der übrigen Körperschaften wird
in jeder Hinsicht auch in personellen Dingen
respektiert.
Wir sind für eine klare Linie. In diesem

Zusammenhang machen wir unsere Kollegin¬
nen und Kollegen darauf aufmerksam, daß die
Regierung des Saarlandes bis jetzt zu unserem
Protest noch nicht Stellung genommen hat.
Wir erwarten von der Regierung, daß sie un¬
sere harten Worte versieht. E. L.


